
EINGANG GR 
2. De?. 2020 

GRG Nr. 00 PC 

Anders Stokholm 
Fraktion FDP 
Laubgasse 27a 
8500 Frauenfeld 

Karin I36trisey 
Fraktion GP 
Niederholzstrasse 9 
8593 Kesswil 

Barbara Dätwyler 
Fraktion SP/Gew. 
Oberkirchstr. 56 
8500 Frauenfeld 

Martin Salvisberg 
Fraktion SVP 
Hölzlistrasse 10 
8580 Amriswil 

Dominik Diezi 
Fraktion CVP/EVP 
Niederfeld 31A 
9320 Stachen 

Max Vögeli 
Fraktion FDP 
Maienrainstr. 12 
8570 Weinfelden 

Stefan Leuthold 
Fraktion glp 
Häberlinstr. 20 
8500 Frauenfeld 

Christian Mader 
Fraktion EDU 
Ob. Weinackerstr. 14 
8500 Frauenfeld 

Roland Wyss 	Cornelia Zecchinel 
Fraktion CVP/EVP Fraktion FDP 
Oberstadtstr. 6 	Berneggstr. 6 
8500 Frauenfeld 	8280 Kreuzlingen 

Parlamentarische Initiative 
„Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 2011" 

Der Grosse Rat wird beauftragt, das Planungs- und Baugesetz vom 21. Dezember 
2011 wie folgt anzupassen: 

§ 99 Absatz 1, Ziffer 11: «mobile Bauten und Anlagen wie Festhütten, Zelte, Verpfle-
gungs- und Verkaufsstätten, Tribünen und dergleichen für eine Standdauer von bis zu 3 
Monaten pro Kalenderjahr;» 

Begründung 
Das Planungs- und Baugesetz des Kantons Thurgau regelt in § 99 die Fälle, in denen 
baubewilligungsfreie Bauten erstellt werden können. So können Festhütten und Zelte 
bis zu einer Standdauer von 14 Tagen ohne Bewilligung erstellt werden. Festhütten und 
Zelte, die mehr als einmal pro Kalenderjahr auf dem gleichen Grundstück aufgestellt 
werden, brauchen ebenfalls eine Baubewilligung. Unzulässig sind Umgehungstatbe-
stände wie das Verlegen bewilligungsfreier Festhütten oder Zelte an einen neuen 
Standort im Umkreis von 300 Metern nach Ablauf der Befristung. Solche Festhütten und 
Zelte gelten als auf Dauer angelegt und sind bewilligungspflichtig. Die Lärmschutzvor-
schriften sind einzuhalten. 

Diese Beschränkungen sind sehr restriktiv und verursachen viel Bürokratie. Die Be-
stimmung wird so ausgelegt, dass allgemein kleinere Bauten und Anlagen bereits ab 
einer Standdauer von 15 Tagen einer Baubewilligung bedürfen. Viele gute, kreative 
Ideen werden so oftmals im Keim erstickt, weil die Betreiber vom Aufwand und den Ri-
siken des Bewilligungsverfahrens abgeschreckt werden. Ein temporärer Glithweinaus-
schank in der Winterzeit oder eine kleine Sommerbar werden unnötig verkompliziert. 
Die Gemeinden und Städte sind bestrebt, eine Belebung von öffentlichen Plätzen zu er-
reichen. Die gesetzlichen Grundlagen verhindern eine niederschwellige, pragmatische 
Vorgehensweise. Das wird in der Bevölkerung nicht verstanden, gerade auch in der ak-
tuellen Pandemie-Situation, wo derartige Initiativen unterstützt und nicht blockiert wer-
den sollten. 
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Der Kanton St.Gallen kennt beispielsweise eine liberalere Regelung: 
"Soweit die baupolizeilichen und übrigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten 
sind, bedürfen in der Bauzone insbesondere folgende Vorhaben keiner Baubewilligung: 

f) mobile Bauten und Anlagen wie Festhütten, Zelte, Verpflegungs- und Verkaufsstätten, 
Tribünen und dergleichen während höchstens drei Monaten je Kalenderjahr" (PBG Art. 
136). 
Über den Jahreswechsel erstellt, können mobile Bauten und Anlagen im Kanton 
St.Gallen so für eine Standdauer von 6 Monaten ohne Baubewilligung erstellt werden. 
Die Regelung ist zielführend. Es soll der Handlungsspielraum für die Gemeinden und 
Städte als Bewilligungsgebende gegeben werden, an geeigneten Stellen entsprechen-
de Aktivitäten zu ermöglichen. 

Frauenfeld, 2. Dezember 2020 



Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner der Motion von Anders Stokholm, Karin Be-
trisey, Barbara Dätwyler, Dominik Diezi, Stefan Leuthold, Christian Mader, Martin Sal-
visberg, Max Vögeli, Roland Wyss und Cornelia Zecchinel: «Parlamentarische Initiative: 
Plan ungs- und Baugesetz von 21. Dezember 2011» 
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